
 

 

Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Gewährung von Zuwen-

dungen an die Stadt- und Landkreise zur Förderung von Deutschkenntnissen bei 

Geflüchteten und anderen Menschen mit Migrationshintergrund in Baden-

Württemberg (VwV Deutsch) 

 

Vom 7. Dezember 2018 - Az.: 4-5913.1-002.02  

 

1. Zuwendungsziel, Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen 

 

1.1 Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Sie ist die Basis für die Aufnahme und 

Gestaltung sozialer Kontakte, für die Teilhabe in der Gesellschaft sowie für den 

Beginn einer Ausbildung oder Erwerbstätigkeit. Sprache lässt die Persönlichkeit 

sichtbar werden, weil Gefühle, Haltungen und Meinungen leichter zum Aus-

druck gebracht und verstanden werden können. Sprache ist notwendig für die 

Meinungsbildung und Auseinandersetzung mit anderen Meinungen sowie ein 

Mittel zur Beilegung von Konflikten. Sie ist eine herausragend wichtige Voraus-

setzung des Zusammenlebens und des Zusammenhalts in einem demokratisch 

organisierten Gemeinwesen.  

 

1.2 Zweck der Zuwendung ist die Förderung der kontinuierlichen Teilnahme insbe-

sondere Geflüchteter, aber auch anderer Menschen mit Migrationshintergrund 

in Baden-Württemberg an professionellen, curricular aufgebauten und zertifi-

katsorientierten Kursen zum Spracherwerb oder der Verbesserung der Sprach-

kenntnisse. 

 

1.3 Das Sozialministerium entwickelt die Förderung von Deutschkenntnissen nach 

der VwV Deutsch für Flüchtlinge vom 11. Mai 2016 (GABl. S. 478), die zuletzt 

durch Verwaltungsvorschrift vom 5. Dezember 2017 (GABl. S. 656) geändert 

worden ist, fort und greift damit den Fördergedanken des § 5 Nummer 1 des 

Partizipations- und Integrationsgesetzes Baden-Württemberg (PartIntG BW) 

auf, wonach es zu den Aufgaben des Landes zählt, Menschen mit Migrations-

hintergrund in Baden-Württemberg beim Erlernen der deutschen Sprache zu 

fördern. Des Weiteren wird hierdurch die Vereinbarung zum Förderbereich 

Spracherwerb im Pakt für Integration zwischen dem Land Baden-Württemberg 



 

 

und den Kommunalen Landesverbänden vom 27. April 2017 konkretisiert und 

umgesetzt, die Finanzmittel für einen Mehrbedarf und eine Weiterentwicklung 

der Sprachförderung um zusätzliche spezifische Kursformate vorsieht. 

 

1.4 Zuwendungen werden nach den §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung für 

Baden-Württemberg (LHO) sowie den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

hierzu (VV-LHO) und nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift gewährt. Die 

Zuwendungen werden ohne Rechtspflicht im Rahmen der Haushaltsermächti-

gungen nach pflichtgemäßem Ermessen bewilligt. Für die Aufhebung und Er-

stattung finden die Vorschriften des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes, 

insbesondere die §§ 48, 49 und 49 a Anwendung. 

 

 

2. Zuwendungsempfänger 

 

2.1 Zuwendungsempfänger sind die Stadt- und Landkreise.  Die Landkreise können 

die Zuwendungen in öffentlich-rechtlicher Form ganz oder teilweise an kreisan-

gehörige Gemeinden weitergeben. Nummer 12 der VV-LHO zu § 44 ist zu be-

achten, insbesondere die Verantwortlichkeit der Landkreise für den Verwen-

dungsnachweis gegenüber dem Sozialministerium. Bei Weitergabe der Mittel 

an kreisangehörige Gemeinden ist die Beteiligung der Gemeinden an den 

Netzwerken (Nummern 4.1.1 und 4.1.2) sicherzustellen. 

 

2.2 Insbesondere bei den zusätzlichen spezifischen Kursformaten (siehe Nummer 

4.4) sollen kreisangehörige Gemeinden in die Planung einbezogen und ihr Be-

darf bei der Antragstellung und Mittelverwendung berücksichtigt werden.  

 

 

3. Teilnahmeberechtigter Personenkreis, förderfähige Kursformate 

  

3.1 An den Sprachkursen können insbesondere Geflüchtete, aber auch andere 

Menschen mit Migrationshintergrund im Sinne von § 4 Absatz 1 PartIntG , die 

die deutsche Sprache erlernen oder ihre bestehenden deutschen Sprachkennt-

nisse verbessern wollen, teilnehmen, soweit sie keinen oder noch keinen Zu-

gang zu den Sprachkursen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) haben. Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Schule 

besuchen, sind mit Ausnahme von Nummer 4.4.3 nicht teilnahmeberechtigt, 



 

 

ebenso nicht Personen, die zum Besuch eines Integrationskurses des BAMF 

verpflichtet sind. Personen, die als Geduldete aus einem sicheren Herkunfts-

land stammen, sind nur teilnahmeberechtigt, sofern ihre Aufenthaltsbeendigung 

aus Gründen, die von ihnen nicht selbst zu vertreten sind, bis auf Weiteres nicht 

zu erwarten ist. Für die speziellen Kursformate nach Nummer 4.4 gelten zusätz-

lich besondere Teilnahmevoraussetzungen. 

 

3.2 Auf Teilnahme an nach dieser Verwaltungsvorschrift geförderten Sprachkursen 

besteht kein Rechtsanspruch.  

 

3.3. Die Teilnahme setzt voraus, dass die in Nummer 6.8 genannten personenbezo-

genen Daten der Teilnehmenden zu den dort genannten Zwecken vom Zuwen-

dungsempfänger und, in seinem Auftrag, auch vom Sprachkursträger erhoben, 

verarbeitet und unter den in den Nummern 6.8, 6.10 und 6.11 genannten Vo-

raussetzungen auch an Dritte weitergeleitet werden können. Die Teilnahme an 

Intensivsprachkursen nach Nummer 4.4.3 setzt unter den in Nummer 6.12 ge-

nannten Bedingungen zusätzlich einen gegenseitigen Datenaustausch mit den 

Schulen voraus, die die Teilnehmenden bei der Anmeldung zu den Sprachkur-

sen besuchen, und mit den für die Ausbildungsbetriebe zuständigen Kammern. 

Die Teilnahme an einem Sprachkurs begleitend zur Einstiegsqualifizierung nach 

Nummer 4.4.4 setzt zusätzlich einen gegenseitigen Datenaustausch mit der je-

weiligen Arbeitsagentur oder dem Jobcenter (gemeinsame Einrichtung oder zu-

gelassener kommunaler Träger) und dem Betrieb voraus. Die Teilnehmenden 

sind darauf vorab in verständlicher Form hinzuweisen. Ihnen ist ein Hinweisblatt 

mit Namen und Kontaktdaten der verantwortlichen Person, den Zwecken, für 

die die Daten erhoben werden sollen, sowie mit den Rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung, den Kontaktdaten der oder des behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten und der Empfängerin oder den Empfänger oder Kategorien von Emp-

fängerinnen und Empfängern der personenbezogenen Daten auszuhändigen. 

Eine Bestätigung der Kenntnisnahme durch Unterschrift kann verlangt werden.  

 

3.4 Zuwendungsfähige Kursformate sind  

 

 Alphabetisierungskurse, Grund- und Aufbaukurse bis zum Sprachniveau 

C1 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen 

(GER) als Regelformate (Nummer 4.3);  

 



 

 

 spezifische aufgrund des Pakts für Integration eingerichtete Kursformate, 

die besonderen Teilnahmeeinschränkungen (familiäre Verpflichtungen, 

bestehendes oder bevorstehendes Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis, 

selbstständige Erwerbstätigkeit) durch besondere Angebote (Teilzeitkurse, 

Intensivkurse, reduzierte Mindestteilnehmerzahlen, berufsbegleitende 

Kurse zu Randzeiten) Rechnung tragen (Nummer 4.4); 

 

 zertifizierte Abschlusstests (Nummer 4.5). 

 

 

4. Zuwendungsvoraussetzungen  

 

Voraussetzung der Zuwendung zur Förderung von Deutschkenntnissen bei 

Menschen mit Migrationshintergrund ist die Einbindung aktiver Netzwerke in 

den Stadt- und Landkreisen (Nummer 4.1), das Erfüllen der Anforderungen an 

die Kursträger (Nummer 4.2), an die Regelformate (Nummer 4.3) und an die 

spezifischen Formate der Sprachkurse (Nummer 4.4) sowie an die Zuwen-

dungsfähigkeit sonstiger Kosten (Nummer 4.5). 

 

4.1 Netzwerkarbeit 

 

4.1.1 Die Stadt- und Landkreise nutzen vorhandene oder neu eingerichtete Netzwer-

ke zur Steuerung der Sprachförderung nach dieser Verwaltungsvorschrift. 

 

4.1.2 Partner in den Netzwerken der Stadt- und Landkreise, die von der oder dem 

Integrations-, Flüchtlings- oder Eingliederungsbeauftragten koordiniert werden 

sollen, sollen sein: Vertretungen von kreisangehörigen Gemeinden, von Kurs-

trägern, der regionalen Bildungsbüros und der Bildungskoordinatoren, der 

Flüchtlingssozialarbeit, der Migrationsberatungsdienste, der Integrationsmana-

gerinnen und -manager oder anderer professioneller Integrationsbegleiterinnen 

und -begleiter, der bürgerschaftlich in der Flüchtlingshilfe Engagierten, der Ar-

beitsagentur und des Jobcenters (gemeinsame Einrichtung oder zugelassener 

kommunaler Träger), der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskam-

mer, der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Ferner können die ge-

schäftsführenden Schulleitungen der beruflichen Schulen eingebunden werden. 

Im Übrigen entscheiden die Netzwerke selbst, ob sie noch weitere Akteure in 

die Netzwerkarbeit einbinden, zum Beispiel Welcome Center, regionale Fach-



 

 

kräfteallianzen, Beschäftigungsträger, die regelmäßig Erfahrungen im Umgang 

mit Menschen mit Unterstützungsbedarf und Zugang zu potenziellen Arbeitge-

berinnen und -gebern haben, sowie Bildungsträger.  

 

4.1.3 Die Netzwerke ermitteln den vor Ort bestehenden Bedarf an Sprachförderung 

sowie die unterschiedlichen Angebote für Sprachfördermaßnahmen und entwi-

ckeln gegebenenfalls passende Sprachkursformate im Rahmen dieser Verwal-

tungsvorschrift mit dem Ziel eines aufeinander aufbauenden Sprachkurskon-

zepts. Sie machen die Angebote bei den potentiellen Teilnehmenden bekannt. 

Maßnahmen im Rahmen der Nationalen Dekade für Alphabetisierung und 

Grundbildung können berücksichtigt werden. Soweit neben dem Spracherwerb 

oder je nach vorhandenem Sprachkenntnisstand auch die Aufnahme einer 

Ausbildung oder Erwerbstätigkeit ins Auge gefasst wird, können die Netzwerke 

in Abstimmung mit den Integrationsmanagerinnen und -managern und anderen 

professionellen Integrationsbegleiterinnen und -begleitern auch in diese Rich-

tung beratend oder vermittelnd tätig werden (zum Beispiel Beratung zu Bil-

dungsgängen und Externenprüfungen, Vermittlung von Praktikumsplätzen, 

Jobbörse). Sofern die Teilnehmenden von den Arbeitsagenturen oder Jobcen-

tern (gemeinsame Einrichtung oder zugelassener kommunaler Träger) betreut 

werden, sind die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner frühzeitig einzu-

binden. 

 

4.1.4 Nach Abstimmung mit dem Netzwerk sind die Stadt- und Landkreise verant-

wortlich für die endgültige Auswahl der Kursträger und der Teilnehmenden so-

wie für die Vermittlung in die für die Teilnehmenden geeigneten Maßnahmen 

oder Angebote. Die Stadt- und Landkreise rechnen die Teilnehmerbeiträge und 

Ausgaben für Abschlusstests mit den Kursträgern ab, bewirtschaften die Mittel 

insgesamt und legen die Verwendungsnachweise vor.  

 

4.1.5 Der Besuch des ausgewählten Sprachkurses durch eine Geflüchtete oder einen 

Geflüchteten soll mit der zuständigen Integrationsmanagerin oder dem zustän-

digen Integrationsmanager im Integrationsplan dokumentiert und vereinbart 

werden.  

 

4.1.6 Der Besuch des ausgewählten Sprachkurses soll bei Leistungsbezug nach dem 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch auch in die Eingliederungsvereinbarung des 



 

 

Jobcenters aufgenommen werden. 

 

4.2 Anforderungen an die Kursträger 

 

4.2.1 Die Kursträger sollen grundsätzlich nach den Standards des BAMF (Kursforma-

te und Qualifikation der Lehrkräfte, systematische Sprachvermittlung anhand 

von zugelassenen Lehrwerken, zertifikatsorientiert) arbeiten und dies gegen-

über den Stadt- und Landkreisen mit einer Verpflichtungserklärung nach Anlage 

1 erklären, falls sie nicht vom BAMF zugelassene Kursträger, bisher berechtigte 

Träger von ESF-BAMF-Kursen oder zugelassene Träger der berufsbezogenen 

Deutschsprachförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes sind. Die Kursin-

halte sind so anzulegen, dass sie in Umfang, Niveau und Übergängen an-

schlussfähig zu regulären BAMF-Kursen und ihre Zielniveaus zertifizierbar sind. 

 

4.2.2 Der Kursträger hat die Anwesenheit der Kursteilnehmenden durch Anwesen-

heitslisten (Nummer 7.3.2) zu dokumentieren und unter den Voraussetzungen 

von Nummer 6.12 Fehlzeiten an die dort genannten Empfängerinnen und Emp-

fänger zu melden. Er soll auf eine regelmäßige Teilnahme hinwirken. Er hat die 

Zahl der betreuten Kinder von Teilnehmenden an spezifischen Eltern- und 

Frauenkursen zu erfassen. Er erklärt dies in der Verpflichtungserklärung nach 

Anlage 1.  

 

4.2.3 Der Kursträger muss für alle Kursformate mit Ausnahme von Alphabetisie-

rungskursen und Grundkursen den Teilnehmenden die Gelegenheit bieten, an 

zertifizierten Abschlusstests über das angestrebte Sprachniveau teilzunehmen. 

Er kann dafür mit einem zertifizierten Träger kooperieren.  

 

4.2.4 Wenn der Kursträger im Auftrag des Zuwendungsempfängers personenbezo-

gene Daten erhebt, verarbeitet oder übermittelt, hat er die Voraussetzungen der 

Nummern 6.9 und 6.12 einzuhalten sowie die erforderlichen organisatorischen 

und technischen Vorkehrungen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu 

treffen. Er erklärt dies in der Verpflichtungserklärung nach Anlage 1. 

 

  



 

 

4.3 Anforderungen an die Regelformate der Sprachkurse  

 

Zuwendungsfähig ist die Teilnahme an folgenden Regelformaten:  

 

4.3.1 Alphabetisierungskurs mit 600 Unterrichtseinheiten (UE), der es ermöglichen 

soll, das Niveau A1 GER zu erreichen; 

 

4.3.2 Grundkurs von 300 UE, der es ermöglichen soll, das Sprachniveau A1 GER 

(gegebenenfalls mit integriertem Zweitschrifterwerb) oder A2 GER zu erreichen; 

 

4.3.3 Aufbaukurse von je 300 UE mit dem Ziel, das jeweils nächsthöhere Sprachni-

veau des GER zu erreichen (A2 bis C1 GER). Aufbaukurse mit Ziel Niveau B2 

GER können auch mit 400 UE angeboten werden. Voraussetzung ist, dass die 

oder der Teilnehmende erfolgreich den Kurs über das jeweils vorausgehende 

Sprachniveau absolviert hat oder anderweitig nachweist, dass sie oder er be-

reits über Deutschkenntnisse des entsprechenden Sprachniveaus (mindestens 

des Sprachniveaus A1 GER) verfügt; 

 

4.3.4 Aufbaukurse Beruf mit je 400 UE berufsbezogener Sprachförderung mit Ziel-

sprachniveau B1 GER, wenn Teilnehmende mindestens das Sprachniveau A2 

GER nachweisen können, und mit Zielsprachniveau B2 GER, wenn Teilneh-

mende mindestens das Sprachniveau B1 GER nachweisen können. Die be-

rufsbezogene Sprachförderung kann allgemein auf den Berufsalltag vorbereiten 

oder ein Basiswissen an Fachsprache bestimmter Tätigkeitsfelder (zum Beispiel 

Pflege) vermitteln.  

 

4.3.5 Teilnehmerzahl, Gruppengröße  

 

Förderfähig ist die Einrichtung kompletter Kurse für eine ausreichend große 

Gruppe von Personen oder die Teilnahme einzelner Personen an bestehenden 

Sprachkursen des BAMF (Grund- und Aufbaukurse, Alphabetisierungskurse, In-

tegrationskurse für Eltern, Frauen und Jugendliche, soweit die Jugendlichen 

keine Schule besuchen) oder sonstigen zertifikatsorientierten Sprachkursen. Als 

ausreichende Gruppengröße werden bei Grund- und Aufbaukursen mindestens 

zwölf Personen angesehen; sie darf 25 Personen nicht überschreiten. Die 

Höchstteilnehmerzahl in Alphabetisierungskursen beträgt 15 Personen, die 

Mindestteilnehmerzahl zehn Personen. Sofern die Mindestteilnehmerzahl nicht 



 

 

erreicht wird, können kreisübergreifende Sprachkurse angeboten werden. Diese 

sind im jeweiligen Verwendungsnachweis (Nummer 7.3) als Kooperationskurse 

zu kennzeichnen. Jeder Zuwendungsempfänger hat die Teilnehmenden aus 

dem eigenen Kreis abzurechnen.  

 

4.3.6 Die Regelformate sollen grundsätzlich mit 20 bis 25 UE pro Woche angeboten 

werden, Alphabetisierungskurse können regelhaft mit geringerer Wochenstun-

denzahl durchgeführt werden. Eine UE umfasst 45 Minuten.  

 

4.3.7 Die Wiederholung von Kursen durch einzelne Teilnehmende ist grundsätzlich 

nicht förderfähig. In begründeten Einzelfällen sind Wiederholungen jeweils ein-

malig möglich und bei den Kennzahlen nach Nummer 6.4 zu dokumentieren.  

 

4.4 Anforderungen an die spezifischen Kursformate  

 

 Zuwendungsfähig ist die Teilnahme an folgenden spezifischen Kursformaten, 

die aufgrund des Pakts für Integration eingerichtet werden: 

 

4.4.1 Eltern- oder Frauen-Teilzeitkurse einer der Kursarten nach den Nummern 

4.3.1 bis 4.3.4 mit grundsätzlich acht bis zwölf UE pro Woche. Eine UE umfasst 

45 Minuten. An dem Kurs sollen mindestens zehn und höchstens 15 Personen 

teilnehmen. Vom Kursträger soll begleitende Kinderbetreuung für nicht schul-

pflichtige Kinder der Kursteilnehmenden während deren Teilnahme für sie kos-

tenfrei angeboten werden. Die reduzierte Mindestteilnehmerzahl soll ein Zu-

standekommen von Kursen an Standorten in unterschiedlichen kreisangehöri-

gen Gemeinden und damit einen einfachen, wohnortnahen Zugang zu Sprach-

kursen begünstigen. Es ist auch eine Einzelförderung (Teilnahme am Integrati-

onskurs des BAMF für Frauen und Eltern) möglich, in diesem Fall wird auch die 

Kinderbetreuung durch den Integrationskursträger im Rahmen des Kurses nach 

Nr. 4.5.3 gefördert.  

 

4.4.2 Berufsbegleitende Teilzeit-Sprachkurse für Erwerbstätige mit je 300 UE mit 

dem Ziel, das Sprachniveau B1 GER, B2 GER oder C1 GER zu erreichen, 

wenn die oder der Teilnehmende nachweislich über Deutschkenntnisse des 

unmittelbar darunterliegenden Sprachniveaus verfügt. Der Kurs mit Ziel B2 

GER ist auch mit 400 UE förderfähig. Der berufsbegleitende Teilzeit-Sprachkurs 

ist mit grundsätzlich zehn bis 15 UE pro Woche vor allem in den Randzeiten 



 

 

(Spätnachmittag, Abend, Samstag) anzubieten; er kann Blöcke mit mindestens 

25 UE pro Woche enthalten. Eine UE umfasst 45 Minuten.  

 

4.4.3 Intensivsprachkurse für Jugendliche und Erwachsene, die eine Ausbildung 

oder einen vollzeitschulischen beruflichen Bildungsgang (insbesondere Vorqua-

lifizierungsjahr Arbeit/Beruf, Ausbildungsvorbereitung dual, Berufseinstiegsjahr 

und Berufsfachschulen) beginnen. Die Kurse sollen während der Ferien mit  

25 bis 30 UE pro Woche (insgesamt 150 UE) durchgeführt werden. Bei der 

Anmeldung sind deutsche Sprachkenntnissen mindestens auf Niveau A2 GER 

nachzuweisen. Je nach Sprachstand der Teilnehmenden können die Kurse auf 

das Zielsprachniveau B1 GER, B1+ Beruf oder B2 GER hinführen. Die Kurse 

sind in zwei Varianten förderfähig: Der Sommerintensivkurs endet nach einem 

Gesamtumfang von 150 UE mit einer zertifizierten Prüfung (Variante 1), der 

Jahresintensivkurs beginnt mit 150 UE in den Sommerferien und wird im an-

schließenden Schul- oder Ausbildungsjahr mit in der Regel vier UE pro Woche 

fortgesetzt und nach insgesamt 300 UE mit einer zertifizierten Prüfung abge-

schlossen (Variante 2). Termine für die jeweilige Laufzeit werden im Förder-

aufruf festgelegt. In den Sommerintensivkurs über 150 UE können auch Perso-

nen aufgenommen werden, die danach eine Einstiegsqualifizierung beginnen.  

 

4.4.4 Sprachkurse begleitend zur Einstiegsqualifizierung für Jugendliche und 

junge Erwachsene, die nach der Entscheidung durch die zuständigen Ar-

beitsagenturen oder Jobcenter (gemeinsame Einrichtung oder zugelassener 

kommunaler Träger) die Voraussetzungen für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) 

erfüllen und einen entsprechenden Vertrag mit einem Betrieb haben oder gute 

Vermittlungsaussichten sowie Deutschkenntnisse unterhalb des Niveaus B2 

GER aufweisen. Die Kurse sind an die Laufzeit der EQ (mindestens sechs Mo-

nate, maximal zwölf Monate) und an die Zeiten im Betrieb (drei Tage pro Wo-

che) anzupassen und entsprechend mit 300 oder 400 UE (zwölf UE pro Woche) 

zu planen. Je nach Sprachstand der Teilnehmenden können die Kurse auf das 

Zielsprachniveau B1 GER oder B2 GER hinführen und als Aufbaukurse nach 

Nummer 4.3.3 oder Nummer 4.3.4 durchgeführt werden. Soweit Kursplätze ver-

fügbar sind oder ein Kurs andernfalls nicht zustande käme, können auch Er-

werbstätige, die einen Teilzeitkurs benötigen, aufgenommen werden.  

 



 

 

4.4.5 Die Wiederholung von Kursen durch einzelne Teilnehmende ist grundsätzlich 

nicht förderfähig. In begründeten Einzelfällen sind Wiederholungen jeweils ein-

malig möglich und bei den Kennzahlen nach Nummer 6.4 zu dokumentieren. 

 

4.4.6 Sofern die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, können kreisübergreifende 

Sprachkurse angeboten werden. Diese sind im Verwendungsnachweis (Num-

mer 7.3) als Kooperationskurse zu kennzeichnen. Jeder Zuwendungsempfän-

ger hat die Teilnehmenden aus dem eigenen Kreis abzurechnen. 

 

4.5 Zuwendungsfähigkeit sonstiger Kosten 

 

4.5.1 Die Kosten für einen einmaligen zertifizierten Abschlusstest pro Teilnehmenden 

und Kursstufe sind förderfähig (siehe Nummer 5.9). In begründeten Einzelfällen 

ist auch die einmalige Wiederholung eines Abschlusstests zuwendungsfähig.  

 

4.5.2 Fahrtkosten und Kinderbetreuung sind in den Zuwendungsfestbetrag für die 

Kurse eingerechnet (siehe Nummer 5.3). Darüber hinaus ist in den Kursen nach 

Nummer 4.4.1 Kinderbetreuung zusätzlich mit 3,60 Euro pro Betreuungsplatz 

und -stunde förderfähig, soweit keine Zuschüsse von Dritten geleistet werden.  

 

 

5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendungen 

 

5.1 Die Zuwendungen erfolgen als Projektförderung in Form einer Festbetrags-

finanzierung. Die festgelegten Förderhöhen für Stadt- und Landkreise berück-

sichtigen bereits deren Beitrag zur Steuerung der Netzwerke.  

 

5.2 Als Grundlage für seine Planungen wird jedem Stadt- oder Landkreis zunächst 

der in der Regel für ein Jahr zur Verfügung stehende Höchstbetrag für die För-

derung der Sprachkurse und der Ausgaben nach Nummer 4.5 mitgeteilt (Pla-

nungsrahmen). Dieser Planungsrahmen wird entsprechend der jeweils aktuel-

len Zuteilungsquote nach § 1 Absatz 1 der Verordnung des Innenministeriums 

über die Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ohne Landeserstauf-

nahmeeinrichtungsprivileg, errechnet. 

 

5.3 Der Festbetrag für einen der Kurse der Regelformate nach den Nummern 4.3.1 

bis 4.3.3 und der spezifischen Kursformate nach den Nummern 4.4.1 bis 4.4.4 



 

 

beträgt 2,53 Euro pro Teilnehmenden und UE. Aufbaukurse Beruf nach Num-

mer 4.3.4 werden mit 2,73 Euro pro Teilnehmenden und UE vergütet. Im Fest-

betrag ist jeweils eine Zuwendung für Fahrtkostenerstattung und für Kinderbe-

treuung bereits enthalten. 

 

5.4 Bei Kursen mit einer zuwendungsfähigen Mindestteilnehmerzahl von zehn Per-

sonen und einer Höchstteilnehmerzahl von 15 Personen (Alphabetisierungskur-

sen und Eltern- oder Frauen-Teilzeitkursen) wird eine Garantievergütung auf 

der fiktiven Basis von 15 Teilnehmenden gewährt, wenn zu Kursbeginn die 

Mindestteilnehmerzahl erreicht wurde und an den einzelnen Kursabschnitten zu 

je 100 UE mindestens zehn Personen mehr als 50 Prozent der Unterrichtszeit 

anwesend waren. Die Garantievergütung berechnet sich pro Kursabschnitt wie 

folgt: 15 Teilnehmende multipliziert mit 100 UE und dem Festbetrag von 

2,53 Euro. Module mit weniger als zehn Teilnehmenden (nach der Regelung 

von Nummer 5.7) werden auf Basis der Anzahl der tatsächlich Teilnehmenden 

abgerechnet.   

 

5.5 Wenn das BAMF seine Fördersätze erhöht, kann das Sozialministerium im Ein-

vernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die Festbeträge entsprechend 

anpassen und dies im Aufruf durch E-Mail mitteilen.  

 

5.6 Die Kursträger haben mit einem Formular nach Anlage 1 zu bestätigen, dass 

sie den in den Kursen oder Kursabschnitten eingesetzten Lehrkräften ein Hono-

rar von mindestens 35 Euro je UE während der gesamten Laufzeit der maßgeb-

lichen Kurse oder Kursabschnitte zahlen oder sie in einem festen Anstellungs-

verhältnis beschäftigen mit einem Bruttogehalt, das dem Honorar von mindes-

tens 35 Euro je UE entspricht. 

 

5.7 Zuwendungsfähig sind nur Sprachkurse, die innerhalb des Bewilligungszeit-

raums begonnen und abgeschlossen wurden. Auch der Abschlusstest muss in-

nerhalb des Bewilligungszeitraums durchgeführt worden sein. Ein Alphabetisie-

rungskurs kann zum Zweck der Abrechnung in zwei Kursteile (Alphabetisierung 

von je 300 UE und Grundkurs bis A1 von je 300 UE) aufgegliedert und in zwei 

aufeinanderfolgenden Bewilligungszeiträumen abgerechnet werden, der Ab-

schlusstest erfolgt nach dem Ende des zweiten Kursteils. Der Integrationskurs 

des BAMF für Analphabeten (Einzelförderung) kann ebenfalls in Kursteile von je 

300 UE aufgegliedert und in zwei Bewilligungszeiträumen abgerechnet werden. 

Die Teilzeitkurse nach Nummer 4.4.1 und 4.4.2 können zum Zwecke der Ab-



 

 

rechnung in zwei Kursteile aufgegliedert und in zwei aufeinanderfolgenden Be-

willigungszeiträumen abgerechnet werden, der Abschlusstest erfolgt nach dem 

Ende des zweiten Kursteils. 

 

5.8 Scheiden Kursteilnehmende aus einem Kurs aus oder besuchen sie den Kurs 

nicht regelmäßig, wird die Zuwendung gewährt, wenn die oder der Teilnehmen-

de mindestens 50 Prozent eines Kursabschnitts von je 100 UE absolviert hat. 

Es ist hierbei unerheblich, ob die oder der Teilnehmende entschuldigt oder un-

entschuldigt gefehlt hat.  

 

5.9 Die tatsächliche Zuwendung für Sprachkurse und sonstige Kosten nach den 

Nummern 4.3 bis 4.5 erfolgt, außer in den in Nummer 5.4 genannten Fällen, auf 

der Grundlage der nachgewiesenen Ausgaben und wird in Abweichung von 

Nummer 1.4 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-

jektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) nach Prüfung des 

Verwendungsnachweises ausbezahlt. 

 

5.10 Die Zuwendung für Kosten nach Nummer 4.5.1 richtet sich nach den Sätzen, 

die das BAMF für Abschlusstests bezahlt. Sofern andere Tests eingesetzt wer-

den (zum Beispiel TestDaF, DTZ, Goethe-Zertifikat, telc, BULATS), legt das 

Sozialministerium die Höhe fest. Kosten über 120 Euro pro Test sind zu be-

gründen. 

 

5.11 Die gesamte Zuwendung nach den Nummern 4.3.1 und 4.3.2 verringert sich je 

Teilnehmender oder Teilnehmendem, die oder der vom Geltungsbereich des 

Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG)  erfasst ist und dem jeweiligen Stadt- 

oder Landkreis  

 

 seit dem 1. Januar 2014 zugewiesen wurde, um 91,36 Euro,  

 

 seit dem 1. Januar 2015 zugewiesen wurde, um 92,73 Euro, 

 

 seit dem 1. Januar 2016 zugewiesen wurde, um 94,12 Euro,  

 

 seit dem 1. Januar 2017 zugewiesen wurde, um 95,53 Euro, 

 



 

 

 seit dem 1. Januar 2018 zugewiesen wurde, um 96,96 Euro, 

 

wenn die Person bisher an keiner Maßnahme nach § 13 Absatz 2 FlüAG teilge-

nommen hat. Für die weiteren Jahre sind die Beträge für Sprachförderung 

maßgeblich, die in den vom Innenministerium jährlich festgesetzten Pauschalen 

nach § 15 Absatz 3 FlüAG enthalten sind. Sofern ein individueller Teilnehmer-

nachweis nicht möglich ist, kann der Minderungsbetrag pauschal ermittelt wer-

den. Dabei wird die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Ausgabenerstat-

tung des Landes für Sprachangebote nach § 13 Absatz 2 in Verbindung mit §15 

Absatz 1 FlüAG im maßgeblichen Zeitraum und den in diesem Zeitraum tat-

sächlich nachgewiesenen Ausgaben gebildet. Maßgeblicher Zeitraum sind die 

letzten zehn Monate vor dem Ende des Monats vor Antragstellung. 

 

5.12 Restmittel aus dem Fördervolumen des jeweiligen Planungsrahmens, die nicht 

mit Zuwendungsbescheid bewilligt wurden, kann das Sozialministerium im letz-

ten Quartal eines Kalenderjahres auf Antrag ohne Berücksichtigung der Zutei-

lungsquote vergeben (Nummer 7.1). 

 

 

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen, Datenschutzregelungen 

 

6.1 Bei der Teilnahme einzelner Personen an den Sprachkursen des BAMF (Num-

mer 4.3.5) erfolgt die Förderung dieser Teilnehmenden durch das Land nach 

den Vorschriften dieser Verwaltungsvorschrift. Die Richtlinien des BAMF für die 

Abrechnung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler nach der 

Integrationskursverordnung (Abrechnungsrichtlinien – AbrRL) finden insoweit 

keine Anwendung. 

 

6.2 Die Stadt- oder Landkreise stellen entweder den Teilnahmeberechtigten einen 

Nachweis zur Vorlage beim Kursträger aus oder melden die Teilnahmeberech-

tigten unmittelbar an. 

 

6.3 Es sind Kennzahlen und Erfolgskriterien zu Kursbeginn und Kursende zu erhe-

ben, anhand derer die Wirksamkeit der bezuschussten Maßnahme beurteilt 

werden kann (Sachbericht als Teil des Verwendungsnachweises). Kennzahlen 

sind insbesondere Zahl der Teilnehmenden zu Kursbeginn und zu Kursende, 

Zahl der Teilnehmenden an der Abschlussprüfung, Zahl der bestandenen Prü-



 

 

fungen, Weiterentwicklung nach Abschluss des Sprachkurses. Zur Weiterent-

wicklung gehören insbesondere der Besuch des nächsthöheren Sprachkurses 

sowie die Aufnahme von arbeitsmarktrelevanten Betätigungen. Auf die Über-

einstimmung der Zahlen im Sachbericht und im zahlenmäßigen Nachweis 

(Grundlage der Abrechnung) ist zu achten. Im Rahmen des Fördercontrollings 

erfolgt eine Auswertung der Sachberichte. 

 

6.4 Die geförderten Maßnahmen oder Projekte dürfen keine rassistischen, sexisti-

schen, diskriminierenden oder herabwürdigenden Inhalte aufweisen. 

 

6.5 Das Sozialministerium kann Erfahrungen und Ergebnisse aus geförderten 

Maßnahmen auswerten und veröffentlichen.   

 

6.6  Die Zuwendungsempfänger haben darauf zu achten, umsatzsteuerbefreite 

Sprachförderangebote auszuwählen. 

 

6.7 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, im Rahmen des Projekts das So-

zialministerium als Förderer beziehungsweise Unterstützer zu benennen und 

darauf hinzuweisen (Öffentlichkeitsarbeit).  

 

6.8 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, auf der Rechtsgrundlage von Arti-

kel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Daten-

verkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/45/EG (Datenschutzgrundverord-

nung - DSGVO) in Verbindung mit § 4 des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) 

und § 5 Nummer 1 PartIntG BW folgende personenbezogenen Daten bei den 

Kursteilnehmenden und den betreuten Kindern zu erheben und zu verarbeiten: 

 

 Vor- und Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Aufenthaltsstatus, Her-

kunftsland, Sprachniveau zum Zweck der Vermittlung in einen passenden 

Sprachkurs (Nummern 3.1, 4.1.4, 4.3 und 4.4), bei den betreuten Kindern 

Vor- und Nachname, Zugehörigkeit zu Kursteilnehmenden, Adresse und 

Geburtsdatum, 

 

 besondere Teilnahmevoraussetzungen nach den Nummern 4.4.1 bis 4.4.4 

(Frauen, Eltern, Erwerbstätigkeit, Ausbildungsvertrag oder -zusage, voll-



 

 

zeitschulische Bildungsgänge, Teilnahme oder begründete Aussicht auf 

Einstiegsqualifizierung), 

 

 durch Unterschrift auf einer Teilnehmerliste dokumentierte Anwesenheit im 

Unterricht zum Zweck der Überprüfung der Mitwirkung und der Abrech-

nung (Nummern 4.1.6, 4.2.2, 5.7 und 7.3.2) sowie Teilnahme von zu be-

treuenden Kindern an der Kinderbetreuung,  

 

 Teilnahme an FlüAG-Kursen zum Zweck des Ausschlusses einer Doppel-

förderung (Nummer 5.11) und  

 

 Kennzahlen für den Sachbericht nach Nummer 6.4 zum Zweck der ano-

nymisierten Überprüfung der Wirksamkeit der Sprachfördermaßnahme. 

 

6.9 Die Zuwendungsempfänger können mit der Datenerhebung und -verarbeitung 

den Kursträger beauftragen. Die Zuwendungsempfänger haben als Verantwort-

liche im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 die dort genannten Pflichten 

wahrzunehmen, insbesondere die Pflicht, die Teilnehmenden mit dem Hinweis-

blatt nach Nummer 3.3 über die Erhebung und Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten zu informieren sowie geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen zum Schutz der Daten umzusetzen.  

 

6.10 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, dem Sozialministerium als Zu-

wendungsgeber im Rahmen der Rechnungsprüfung auf Anforderung die Bele-

ge, die Grundlage des Verwendungsnachweises (zahlenmäßiger Nachweis und 

Sachbericht mit personenbezogenen Daten) sind, nach § 6 Absatz 2 LDSG zu 

übermitteln.  

 

6.11 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, auf Ersuchen Daten zum Kursbe-

such (Beginn, Ende, Fehlzeiten) und zur Prüfung (Teilnahme, Erfolg) einzelner 

Teilnehmender zu übermitteln an 

 

 die jeweilige Integrationsmanagerin oder den jeweiligen Integrationsma-

nager zum Zweck der individuellen Begleitung des Sprachlernprozesses,  

 

 die jeweilige vom Wirtschaftsministerium geförderte Person (Kümmererin 

oder Kümmerer) nach dem Förderprogramm „Integration durch Ausbildung 



 

 

– Perspektiven für Flüchtlinge“ zum Zweck der Begleitung der ausbil-

dungsvorbereitenden Sprachkurse, 

 

 die jeweilige Agentur für Arbeit oder das jeweilige Jobcenter (gemeinsame 

Einrichtung oder zugelassener kommunaler Träger), wenn die Teilneh-

menden an einer Einstiegsqualifizierung teilnehmen und 

 

 das jeweilige Jobcenter, wenn der Besuch des Sprachkurses Teil der Ein-

gliederungsvereinbarung ist.  

 

Die Agenturen für Arbeit, Jobcenter und zugelassenen kommunalen Träger ha-

ben im Ersuchen Zweck und Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung mitzu-

teilen. Die Zuwendungsempfänger können die Kursträger mit der Übermittlung 

beauftragen. 

 

 

7. Verfahren 

 

7.1 Antrag 

Anträge sind beim Sozialministerium unter Verwendung des auf seiner Internet-

seite veröffentlichten oder per E-Mail übersandten Antragsformulars in Schrift-

form zu stellen und ausschließlich per E-Mail als Datei mit eingescannter Unter-

schrift zu übersenden. Der Antragszeitraum wird durch einen Aufruf per E-Mail 

an die Verwaltungen der Stadt- und Landkreise festgelegt. Anträge auf Restmit-

tel sind bis zum 15. Oktober eines Jahres zu stellen. 

 

7.2 Bewilligung 

Die Mittel werden entsprechend der im Antrag prognostizierten Zahl der Teil-

nehmenden an Sprachkursen und den voraussichtlichen Ausgaben für Tests 

höchstens bis zum mitgeteilten Planungsrahmen nach Nummer 5.2 bewilligt. 

 

7.3 Verwendungsnachweis 

 

7.3.1 Der Stadt- oder Landkreis hat dem Sozialministerium einen Zwischen- und ei-

nen Schlussverwendungsnachweis, bestehend aus je einem zahlenmäßigen 

Nachweis und einem Sachbericht mit einer Darstellung der Durchführung und 

der Ergebnisse des Vorhabens (Kennzahlen) vorzulegen. Ein einfacher Ver-



 

 

wendungsnachweis ist zugelassen. In Abweichung von Nummer 7.1 ANBest-K 

ist der Zwischenverwendungsnachweis nach Maßgabe des Zuwendungsbe-

scheids, der Schlussverwendungsnachweis spätestens drei Monate nach Ab-

lauf des Bewilligungszeitraums dem Sozialministerium vorzulegen. Beträgt die 

Laufzeit des Projekts nicht mehr als ein Jahr, wird auf die Vorlage des Zwi-

schenverwendungsnachweises verzichtet.  

 

7.3.2 Grundlage der Verwendungsnachweise für Zuwendungen für die Regelformate 

und die spezifischen Kursformate sind durch Unterschrift der Teilnehmenden 

abgezeichnete Anwesenheitslisten pro Unterrichtstag, die den Vor- und Nach-

namen sowie bei Namensgleichheit auch das Geburtsdatum enthalten. Sofern 

einzelne Teilnehmende an einem Kurs des BAMF teilgenommen haben, rei-

chen Kopien der für das BAMF geführten Listen mit einer Kennzeichnung der 

Teilnehmenden aus dem vorliegenden Programm aus. Eine Bestätigung des 

Kursträgers darüber, dass das Mindesthonorar von 35 Euro während der ge-

samten Laufzeit der maßgeblichen Kurse oder Kursabschnitte gezahlt worden 

ist, ist vorzulegen. 

 

7.3.3 Grundlage des Verwendungsnachweises für Zuwendungen nach Nummer 4.5.1 

(Abschlusstests) sind einschlägige Ausgabenbelege. Grundlage für Zuwendun-

gen nach Nummer 4.5.2 (Kinderbetreuung bei Frauen- und Eltern-Teilzeitkurs) 

sind durch den Kursträger mit Unterschrift bestätigte Listen über die Zahl der 

wöchentlich betreuten Kinder und Zuordnung zur Zahl der Betreuungsplätze. 

 

7.4 Auszahlung 

Die Zuwendung wird nach Prüfung der Verwendungsnachweise (Zwischen-

verwendungsnachweis und Schlussverwendungsnachweis) auf Basis der je-

weils anerkannten zuwendungsfähigen Ausgaben sowie unter Anrechnung be-

reits erfolgter Auszahlungen ausbezahlt unter Berücksichtigung von Num-

mer 2.3 ANBest-K. 

  

7.5 Aufbewahrungs- und Löschungsfristen 

Aufzeichnungen von Vor- und Nachnamen und Geburtsdatum sowie Anwesen-

heitslisten der Teilnehmenden und der zu betreuenden Kinder sind zehn Jahre 

aufzubewahren und danach zu vernichten beziehungsweise elektronisch ge-

speicherte Daten zu löschen. Alle anderen personenbezogenen Daten nach 

Nummer 6.8 sind spätestens nach fünf Jahren zu löschen, entsprechende Auf-



 

 

zeichnungen in papiermäßiger Form sind zu vernichten, sofern sich aus den 

Vorschriften des Gemeindehaushaltsrechts nichts anderes ergibt.  

 
 

8. Inkrafttreten, Übergangsvorschrift, 

 

8.1 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2019 in Kraft und am 31. Dezem-

ber 2026 außer Kraft. 

 

8.2 Die am 31. Dezember 2018 außer Kraft tretende VwV Deutsch für Flüchtlinge 

vom 11. Mai 2016 (GABl. S. 478), die zuletzt durch Verwaltungsvorschrift vom 

5. Dezember 2017 (GABl. S. 656) geändert worden ist, gilt für die Durchführung 

und Abrechnung der Sprachförderung nach den Zuwendungsbescheiden an die 

Stadt- und Landkreise, die in der Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Verwaltungs-

vorschrift erlassen wurden, weiter. 

 

Stuttgart, den 07.12.2018 

 

 

gez. Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann 

Ministerialdirektor 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Anlage  

(zu den Nummern 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4 und 5.6 ) 

Name und Anschrift des Kursträgers  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

Verpflichtungserklärungen des Kursträgers: 

 

Ich erkläre,  

 

 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) als Kursträger zugelassen 

oder berechtigter Träger von ESF-BAMF-Kursen oder zugelassener Träger der be-

rufsbezogenen Deutschförderung nach § 45a des Aufenthaltsgesetzes zu sein oder 

grundsätzlich nach den Standards des BAMF (Kursformate und Qualifikation der 

Lehrkräfte, systematische Sprachvermittlung anhand von zugelassenen Lehrwer-

ken, zertifikatsorientiert) zu arbeiten, 

 

 die Anwesenheit der Kursteilnehmenden durch Anwesenheitslisten zu dokumentie-

ren und auf eine regelmäßige Teilnahme hinzuwirken sowie die Zahl der betreuten 

Kinder von Teilnehmenden an spezifischen Eltern- und Frauenkursen zu erfassen, 

 

 die erforderlichen organisatorischen und technischen Vorkehrungen zum Schutz der 

personenbezogenen Daten zu treffen und 

 

 den in den Sprachkursen nach der VwV Deutsch eingesetzten Lehrkräften ein Ho-

norar von mindestens 35 Euro je Unterrichtseinheit zu bezahlen oder sie in einem 

festen Anstellungsverhältnis zu beschäftigen mit einem Bruttogehalt, das dem Ho-

norar von mindestens 35 Euro je UE entspricht.  

 

Auf Anforderung des Sozialministeriums Baden-Württemberg oder des beauftragenden 

Stadt- oder Landkreises werden Honorarverträge vorgelegt und wird Einsicht in die Unter-

lagen gestattet. 
 
      (ggf. ergänzende Bemerkungen)  
 
 
 
        

 
 (Ort und Datum)  (rechtsverbindliche Unterschrift des Kursträgers) 

 

 


